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Text 

§ 11 

Inhalt der Erklärung, Frist für die Bebauung 

(1) Beim Rechtserwerb an einem Grundstück nach § 9 Abs. 1 hat der Rechtserwerber zu erklären, 
dass das Grundstück innerhalb der Frist nach Abs. 2 dem der Flächenwidmung entsprechenden 
Verwendungszweck zugeführt, insbesondere bebaut, werden soll, es sei denn, dass das Grundstück 
aufgrund seiner Größe, Form oder Lage einer geordneten Bebauung nicht zugänglich ist. 

(2) Ein unbebautes Baugrundstück ist innerhalb folgender Fristen dem der Flächenwidmung 
entsprechenden Verwendungszweck zuzuführen: 

 a) wenn der Rechtserwerb an einem unbebauten Baugrundstück im Gewerbe- und Industriegebiet 
im Sinn des § 39 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 oder in jenen Teilen von 
Mischgebieten, für die eine Festlegung nach § 40 Abs. 6 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011 vorliegt, zum Zweck der Erweiterung einer gewerblichen oder 
industriellen Anlage erfolgt und das Grundstück hierfür geeignet ist, eine hierfür angemessene 
Fläche aufweist und an ein Grundstück im Eigentum des Erwerbers unmittelbar angrenzt oder 
zumindest in der unmittelbaren Nähe zu diesem liegt, innerhalb von 20 Jahren, 

 b) in allen anderen Fällen innerhalb von zehn Jahren. 

Die Fristen nach lit. a und b beginnen ab dem Eingang der Anzeige nach § 23 Abs. 1 bei der 
Grundverkehrsbehörde zu laufen, im Fall des Rechtserwerbs an Grundstücken, die innerhalb der im 
örtlichen Raumordnungskonzept nach § 31 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 zur 
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Befriedigung des Wohnbedarfes und für Zwecke der Wirtschaft vorgesehenen Bereiche liegen, jedoch 
erst mit dem Vorliegen der entsprechenden Flächenwidmung. Zeiträume, in denen es aufgrund 
raumordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht zulässig ist, das Grundstück dem der Flächenwidmung 
entsprechenden Verwendungszweck zuzuführen, sind in diese Fristen nicht einzurechnen. Ist das 
Grundstück nach der entsprechenden Flächenwidmung mit einem Gebäude zu bebauen, so gilt die 
Errichtung eines Gebäudes von untergeordneter Bedeutung im Sinn des § 2 Abs. 3 zweiter Satz nicht als 
Bebauung. 

(3) Wird ein unbebautes Baugrundstück nicht innerhalb der Frist nach Abs. 2 dem der 
Flächenwidmung entsprechenden Verwendungszweck zugeführt, insbesondere bebaut, oder entgegen 
einer Vereinbarung nach § 6 Abs. 9 lit. c nicht innerhalb der Frist nach Abs. 2 lit. b ab dem Vorliegen der 
entsprechenden Flächenwidmung für Zwecke des geförderten Wohnbaus verwendet, so hat die 
Grundverkehrsbehörde dies mit schriftlichem Bescheid festzustellen. Nach dem Eintritt der Rechtskraft 
dieser Entscheidung ist das Grundstück auf Antrag der für das Land Tirol einschreitenden 
Grundverkehrsbehörde vom Gericht in sinngemäßer Anwendung des § 352 der Exekutionsordnung zu 
versteigern. Der Verpflichtete ist vom Bieten ausgeschlossen. Die Grundverkehrsbehörde kann vom 
Antrag auf Versteigerung absehen, wenn der Verlust des Eigentums für den Verpflichteten aufgrund von 
Umständen, die ohne sein Verschulden eingetreten sind, eine unbillige Härte bedeuten würde. 
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